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Dr. Bernhard Isenring, Rechtsanwalt, ist seit über zehn Jahren 

forensisch und beratend tätig – vorwiegend im Bereich des Straf- 

und Strafprozessrechts, mit Schwergewicht Wirtschaftsstrafrecht 

und internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Neben seiner 

Anwaltstätigkeit referiert Dr. Bernhard Isenring regelmässig an 

diversen Fachveranstaltungen (z.B. Kurs Fachanwalt Strafrecht 

SAV, Kurs CAS Strafprozess, etc.). Er publiziert regelässig in 

Fachzeitschriften über aktuelle Themen des Straf- und 

Strafprozessrechts. Unter anderem ist er (ab der 20. Auflage) auch 

Mitautor des „Orell-Füssli“-StGB-Kommentars (Art. 265 – 332 StGB) 

sowie (ab der 4. Auflage) des Basler Kommentars zum Strafrecht II 

(Art. 194 – 200, Art. 265 – 267 StGB). Sein Engagement gilt zudem 

der Militärjustiz, in welcher er aktuell die Funktion als Chef 

Ausbildung Militärjustiz/Stab Oberauditorat (im Rang eines Oberst) 

ausübt. Zuvor war er als militärischer Untersuchungsrichter, 

Ankläger (Auditor) sowie Präsident II des Militärgerichts 6 tätig.
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1. Wer sich vorsätzlich ausserstand setzt, seine Dienstpflichten als 
Wache zu erfüllen,

  wer eigenmächtig seinen Wachtposten verlässt oder sonst den 
Vorschriften über den Wachtdienst zuwiderhandelt (…)

1bis. Wer sich fahrlässig ausserstand setzt, seine Dienstpflichten als 
Wache zu erfüllen (…)

2.  In leichten Fällen erfolgt disziplinarische Bestrafung.
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1. Wer sich durch Verstümmelung oder auf andere Weise zur 
Erfüllung der Militärdienstpflicht bleibend oder zeitweise, ganz oder zum 
Teil, untauglich macht oder untauglich machen lässt,

  wer einen andern, mit dessen Einwilligung, durch Verstümmelung 
oder auf andere Weise zur Erfüllung der Militärdienstpflicht bleibend 
oder zeitweise, ganz oder zum Teil, untauglich macht, (…)

(…)

3.  In leichten Fällen erfolgt disziplinarische Bestrafung.
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Art. 3 Persönlicher Geltungsbereich

Abs. 1 Dem Militärstrafrecht unterstehen:

(…)

Ziff. 7

Zivilpersonen oder ausländische Militärpersonen, die sich schuldig 
machen der landesverräterischen Verletzung militärischer Geheimnisse 
(Art. 86), der Sabotage (Art. 86a), der Schwächung der Wehrkraft (Art. 
94–96), der Verletzung militärischer Geheimnisse (Art. 106) oder des 
Ungehorsams gegen militärische und behördliche Massnahmen, die der 
Vorbereitung oder Durchführung der Mobilmachung der Armee oder der 
Wahrung des militärischen Geheimnisses dienen (Art. 107); .
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Art. 3 Persönlicher Geltungsbereich

Abs. 1 Dem Militärstrafrecht unterstehen:

(…)

Ziff. 7

Zivilpersonen oder ausländische Militärpersonen, die sich schuldig 
machen der landesverräterischen Verletzung militärischer Geheimnisse 
(Art. 86), der Sabotage (Art. 86a), der Schwächung der Wehrkraft (Art. 
94–96), der Verletzung militärischer Geheimnisse (Art. 106) oder des 
Ungehorsams gegen militärische und behördliche Massnahmen, die der 
Vorbereitung oder Durchführung der Mobilmachung der Armee oder der 
Wahrung des militärischen Geheimnisses dienen (Art. 107); .
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Art. 96 Dienstpflichtbetrug

1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern der Erfüllung der 
Militärdienstpflicht bleibend oder zeitweise zu entziehen, gegenüber den 
zuständigen militärischen oder bürgerlichen Behörden oder Stellen auf 
Täuschung berechnete Mittel anwendet, (…)
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Art. 96 Dienstpflichtbetrug

1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern der Erfüllung der 
Militärdienstpflicht bleibend oder zeitweise zu entziehen, gegenüber den 
zuständigen militärischen oder bürgerlichen Behörden oder Stellen auf 
Täuschung berechnete Mittel anwendet, (…)

Art. 135 Betrug

1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, 
jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig 
irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu 
einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am 
Vermögen schädigt, (…)



Täuschunghandlung

Wissen

Willen

Absicht, sich dem MD zu entziehen
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«Es handelt sich dabei um ein schlichtes Tätigkeits- und 

abstraktes Gefährdungsdelikt, dessen geschützte 

Rechtsgüter die Wehrkraft des Landes sowie Treu und 

Glauben sind.

Ein tatbestandsmässiger Erfolg wird nicht vorausgesetzt; das 

Delikt ist vielmehr mit Vornahme der Täuschung vollendet.
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Fall 3a

Der Angeklagte hat das bereits erwähnte inhaltlich unwahre 

Arztzeugnis vom 2. Mai 2007 gegenüber militärischen Stellen 

verwendet. Er hat dies überdies in der Absicht getan, sich für den ADF 

2007 vom Januar 2007 nachträglich zu dispensieren, sich mithin von 

der Dienstpflicht zu entziehen. Es fragt ob, sich diese Absicht nur 

auf künftige oder – wie vorliegend der Fall – auch auf bereits 

vergangene Dienstleistungen beziehen kann. Aus Sicht der 

Anklage ist Letzteres der Fall. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus dem 

geschützten Rechtsgut des Dienstpflichtbetruges, welches eben nicht 

nur in der Wehrkraft des Landes besteht, sondern auch in Treu und 

Glauben.»
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